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Zum Schutz unserer Kunden und auch unserer Mitarbeiter/innen, vor einer 
weiteren Ausbreitung von Covid-19 haben wir folgende Infektionsschutz-
grundsätze und Hygieneregeln für das Krauthobeln festgelegt! 
 
Für unsere Kunden gelten folgende Regeln:  
 

- Es dürfen nur Personen Kraut abholen, die keine Erkältungssymptome 
wie Schnupfen, Husten etc. haben und in den letzten 14 Tagen keinen 
Kontakt zu COVID-19-Patienten hatten. 

- Die Abstandregel von 1,5m ist auf dem gesamten Gelände der 
Feuerwehr Pemfling einzuhalten.  

- Im Anlieferungsbereich sind max. drei Abholer, bzw. drei 
Fahrzeuge zulässig.  

- Der vereinbarte Termin ist unbedingt einzuhalten. Kunden ohne Termin 
werden zurückgewiesen. 

- Sollte der Mindestabstand nicht eingehalten werden können, herrscht 
Maskenpflicht.  

- Das Betreten des Gebäudes ist nur den Mitarbeitern erlaubt 
(Absperrung beachten). 

- Dies trifft auch zu bei Entgegennahme des gehobelten Krauts und 
der Bezahlung sowie im Innenraum des Feuerwehrhauses.  

- Mitgebrachte Behälter können aus hygienischen Gründen nicht 
entgegengenommen werden. 

- Nach dem Erhalt des Krauts ist das Gelände unverzüglich wieder 
zu verlassen.  

- Die Bildung von Gruppen ist auf dem gesamten Gelände nicht 
gestattet.  

- Den Anweisungen des Personals ist unbedingt Folge zu leisten. 
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Für unsere Mitarbeiter gelten folgende Regeln: 

 
- Für das Hobelteam sind nur Helfer zugelassen, die keine 

Erkältungssymptome wie Schnupfen, Husten etc. haben und in den 

letzten 14 Tagen keinen Kontakt zu COVID-19-Patienten hatten. 

- Die Innenräume sind ständig ausreichend zu lüften. 

- Es ist sicherzustellen, dass der Mindestabstand von 1,5 Metern 

eingehalten wird. Sollte dieser nicht eingehalten werden können gilt 

Maskenpflicht. 

- Es muss eine Liste der jeweiligen Hobelteams bzw. der anwesenden 

Helfer geführt werden. 

- Die Hände sind regelmäßig zu desinfizieren. 

- Oberflächen sind vor und nach dem Hobeln zu desinfizieren. 

- Der Kontakt zu den Kunden ist auf das nötige Maß zu reduzieren.  
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